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Baudirektion

Gesetzliche 
Rahmenbedingungen
Nach Art. 3 Abs. 2 Bst. b Raumpla-
nungsgesetz (RPG) haben sich Bau-
ten und Anlagen in die Landschaft
einzuordnen. 

Seit 1. Januar 2008 sind gestützt
auf Art. 18a RPG in Bau- und Land-
wirtschaftszonen sorgfältig in
Dach- und Fassadenflächen inte-
grierte Solaranlagen zu bewilligen,
sofern keine Kultur- und Natur-
denkmäler von kantonaler oder
nationaler Bedeutung beein-
trächtigt werden.

Für Solaranlagen ausserhalb der
Bauzone besteht generell eine Be-
willigungspflicht.

Anordnung und Gestaltung
• Bei Anlagen mit kleinerem

Dachflächenanteil sind die Kol-
lektoren als Band im Traufbe-
reich des Daches anzuordnen.
Anlagen mit grossem Dach-
flächenanteil sind unter Einbe-
zug der gesamten Dachfläche
als zusammenhängende Fläche
zu erstellen.

• Die Solaranlage ist in der Regel
als zusammenhängende Fläche
zu erstellen. 

• Solaranlagen sind möglichst
dachbündig einzubauen re-
spektive dürfen das Dach um
höchstens 20 cm überragen
(Gestaltungsanforderung ge -
mäss § 1 Bst. k Bauverfahrens-
verordnung).

• Es dürfen lediglich nicht reflek-
tierende Kollektoren mit dun-
klem Absorber verwendet wer-
den.

• Die Einfassung der Kollektoren
hat wenn möglich in der Farbe
des Daches zu erfolgen. Auch
für die sichtbaren Armaturen
und Leitungen sind matte und
dunkle Farbtöne zu verwenden.

• Es dürfen keine freistehenden
eigenständigen Solaranlagen
erstellt werden.

• Bei geschützten Bauten oder
bei Bauvorhaben, die sich inner-
halb respektive in der Nähe ei-
nes geschützten Ortsbildes be-
finden gelten separate Anfor-
derungen hinsichtlich Ge-
 stal tung.

Gesuchsunterlagen
• Baugesuchsformular 

(www.baugesuche.zh.ch)
• Pläne (Ansicht, Aufsicht und

Schnitt). Aus den Plänen müs-
sen die Angaben betreffend

Das Merkblatt richtet sich an Gesuchsteller,
welche eine thermische oder photovol-
taische Solarenergieanlage ausserhalb der
Bauzonen erstellen möchten.
Solaranlagen ausserhalb der Bauzonen
können grundsätzlich in Dächern bewilligt
werden, sofern keine überwiegenden Inter-
essen, wie beispielsweise die Beeinträchti-
gung von Schutzobjekten oder die Ein-
ordnung ins Landschaftsbild dagegen spre-
chen.

Solaranlagen ausserhalb der Bauzonen
(Art. 18a RPG)

Materialisierung klar ersichtlich
sein.

• Photodokumentation, Solaran-
lage und Kopie der Baubewilli-
gung des Gebäudes.

Die Zusatzformulare «Bauen aus-
serhalb der Bauzonen» sowie
«Landwirtschaft» sind nicht erfor-
derlich.

Hinsichtlich Einordnung der Anla-
ge in die Landschaft wird die früh-
zeitige Kontaktnahme mit den
Behörden (Abteilung Bauen aus-
serhalb Bauzonen
Tel. 043 259 30 38) empfohlen.

Weitere Informationen
Merkblätter und Informationen
des AWEL, Abteilung Energie siehe
unter www.energie.zh.ch.

Grossflächige Solaranlage

Kleinflächige Solaranlage im Traufbereich  


